
Wirtschaftspläne für die Eigenbetriebe „Abwasserbeseitigung“ und 

„Wasserversorgung“ der Stadt Niederstetten für das Wirtschaftsjahr 2026 

 
Die vom Gemeinderat der Stadt Niederstetten in seiner Sitzung am 11.02.2026 
beschlossenen Wirtschaftspläne für die Eigenbetriebe „Abwasserbeseitigung“ und 

„Wasserversorgung“ wurden von der Rechtsaufsichtsbehörde bestätigt. Die Gesetzmäßigkeit 
der vom Gemeinderat der Stadt Niederstetten am 11.02.2026 einstimmig beschlossenen 
Wirtschaftspläne ist vom Landratsamt Main-Tauber-Kreis mit Erlass vom 26.03.2026, AZ.: 
902.41 bestätigt worden. Die Wirtschaftspläne werden nachstehend veröffentlicht. Sie 
werden außerdem gemäß § 81 Abs. 3 Gemeindeordnung in der Zeit vom 01.04.2026 bis 
13.04.2026, je einschließlich, im Bürgerbüro, EG Rathaus, Zimmer 2 zur öffentlichen 
Einsichtnahme ausgelegt. 

 
Wirtschaftsplan Eigenbetrieb „Abwasserbeseitigung“ der Stadt Niederstetten für das 

Wirtschaftsjahr 2026 

Aufgrund den §§ 12 und 14 des Gesetzes über die Eigenbetriebe der Gemeinden vom 
08.01.1992 (Eigenbetriebsgesetz – GBl. S. 22) in der gültigen Fassung hat der Gemeinderat 
der Stadt Niederstetten am 11.02.2026 den Wirtschaftsplan für den Eigenbetrieb 
„Abwasserbeseitigung“ der Stadt Niederstetten für das Wirtschaftsjahr 2026 beschlossen: 

 

1. im Erfolgsplan mit 
 
 Erträgen von   2.135.800 Euro 
 Aufwendungen von                                                                - 2.135.800 Euro 
      Jahresergebnis von 0 Euro 
 
2. im Liquiditätsplan mit 
 
 Einzahlungen aus laufender Geschäftstätigkeit 1.416.300 Euro 
      Auszahlungen aus laufender Geschäftstätigkeit - 1.187.500 Euro 
 Zahlungsmittelüberschuss/bedarf aus lfd. Geschäftstätigkeit 228.800 Euro 
 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 936.400 Euro 
 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit - 1.345.200 Euro 
 Finanzierungsmittelüberschuss/bedarf aus Investitionstätigkeit -    408.800 Euro 
 Finanzierungsmittelüberschuss/bedarf -    180.000 Euro 
 Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit 408.800 Euro 
 Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit -    261.700 Euro 
 Finanzierungsmittelüberschuss/bedarf aus Finanzierungstätigkeit 147.100 Euro 
 Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestandes -     32.900 Euro 
 
3. mit dem Gesamtbetrag der vorgesehenen  
 Kreditaufnahmen für Investitionen und  
 Investitionsfördermaßnahmen 
 (Kreditermächtigung) in Höhe von 408.800 Euro; 
 
4. mit dem Gesamtbetrag der  
 Verpflichtungsermächtigungen 3.369.400 Euro; 



5. mit dem Höchstbetrag der Kassenkredite von 1.000.000 Euro. 
 
Niederstetten, den 11.02.2026 
gez. 
Heike Naber 
Bürgermeisterin 
 

Wirtschaftsplan Eigenbetrieb „Wasserversorgung“ der Stadt Niederstetten für das 

Wirtschaftsjahr 2026 

Aufgrund den §§ 12 und 14 des Gesetzes über die Eigenbetriebe der Gemeinden vom 
08.01.1992 (Eigenbetriebsgesetz – GBl. S. 22) in der gültigen Fassung hat der Gemeinderat 
der Stadt Niederstetten am 11.02.2026 den Wirtschaftsplan für den Eigenbetrieb 
„Wasserversorgung“ der Stadt Niederstetten für das Wirtschaftsjahr 2026 beschlossen: 
 
1. im Erfolgsplan mit 
 
 Erträgen von   1.238.600 Euro 
 Aufwendungen von                                                                -  1.238.600 Euro 
      Jahresergebnis von 0 Euro 
 
2. im Liquiditätsplan mit 
 

 Einzahlungen aus laufender Geschäftstätigkeit 1.238.600 Euro 
      Auszahlungen aus laufender Geschäftstätigkeit           -  1.115.900 Euro 
 Zahlungsmittelüberschuss/bedarf aus laufender Geschäftstätigkeit  122.700 Euro 
 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 45.000 Euro 
 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit -  166.000 Euro 
 Finanzierungsmittelüberschuss/bedarf aus Investitionstätigkeit -  121.000 Euro 
 Finanzierungsmittelüberschuss/bedarf 1.700 Euro 
 Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit 0 Euro 
 Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit -  123.600 Euro 
 Finanzierungsmittelüberschuss/bedarf aus Finanzierungstätigkeit -  123.600 Euro 
 Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestandes -  121.900 Euro 
 
3. mit dem Gesamtbetrag der vorgesehenen  
 Kreditaufnahmen für Investitionen und  
 Investitionsfördermaßnahmen 
 (Kreditermächtigung) in Höhe von 0 Euro; 
 
4. mit dem Gesamtbetrag der  
 Verpflichtungsermächtigungen 0 Euro; 
 
5. mit dem Höchstbetrag der Kassenkredite von 1.000.000 Euro. 
 
 
Niederstetten, den 11.02.2026 
 
gez. 
Heike Naber 
Bürgermeisterin 


